
Der Stadtbote 

AMTSBLATT DER STADT WUPPERTAL  Nr. 6/2012 
HERAUSGEBER: DER OBERBÜRGERMEISTER 6. Februar 2012 
 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis Seite 
 Bebauungsplan Nr. 1068 – Bayreuther Straße /Briller Straße 2 
 
 
 
 
 
 
Alle öffentlichen Bekanntmachungen finden sie kostenlos im Internet unter: 
http://wuppertal.de/bekanntmachungen. 

Stadtbote Nr. 6/2012 
              Seite 1



Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 13.02.2012 bis 13.03.2012 einschließlich 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen der Stadt Wuppertal hat in seiner 
Sitzung am 01.02.2012 die öffentliche Auslegung des nachstehend genannten Bebauungsplanes 
beschlossen. 
 
Bebauungsplan Nr. 1068 – Bayreuther Straße / Briller Straße - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geltungsbereich: Der Geltungsbereich umfasst einen Bereich von der Bayreuther Straße Nr. 66 bis 
zur Briller Straße in einer Tiefe bis zur nördlich verlaufenden ehemaligen Bahntrasse. 
 
Planungsziel: Steuerung der Nutzungen im Plangebiet. 
 
Allgemeine Hinweise: Der genannte Bebauungsplan liegt gemäß § 13 Abs. 2, Satz 2 des 
Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S.2414), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509), in dem angegebenen 
Zeitraum mit Begründung zur Einsichtnahme aus. Die Auslegung findet durch das Ressort Bauen 
und Wohnen im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang 
Große Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C 078 während der Dienststunden, und zwar 
montags bis donnerstags von 9:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 9:00 bis 12:30 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) statt. 
 
Stellungnahmen zum genannten Bebauungsplan können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung schriftlich oder mündlich im Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, 
Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), 5. Etage, Zi. C 517, 
vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach 
§ 47 VwGO (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
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Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB durchgeführt. Von der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und der 
zusammenfassenden Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB wird abgesehen; das Monitoring gem. § 
4c BauGB ist nicht anzuwenden. 
 
 
Wuppertal, den 02.02.12 
Der Oberbürgermeister 
i.V. 
 
gez. 
 
Meyer 
Beigeordneter 
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